
Technische Infotagung 
WKOÖ Linz, 3. Juli  2019

LIM Ing. Gerhard Hofer



Programm 
Ablauf

 Begrüßung

 Landeslehrlingswettbewerb  - Siegerehrung

 Aktuelles

 Informationsmaterial Kunden und Partner

 Überprüfung elektrische Anlagen - Ausbildung

 TRVB aktuell

 Technische Merkblätter Kachelofenverband
Ca. 14.30 Uhr Pause

 ÖNORMEN – Vorschlagsliste „must have“

 Dr. Dell: Allgemeines Landesförderungen 

 Produktvorstellung „Snap lock“
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Lehrlings-
wettbewerb

1. Platz: Stefan Prammendorfer

Lehrbetrieb Mag. Gunter Assanger, Ried

2. Platz: Dominik Burgstaller

Lehrbetrieb Stefan Wasicek, Ottensheim

3. Platz: Simon Höflmayr

Lehrbetrieb Bernhard Winter, Munderfing

Vielen Dank an Maria Mühlbachler und ihr Team
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Ausbildungs-
ordnung 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DI E REPUBLI K ÖSTERREI CH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 5. Juli 2018 Teil I I  

158. Verordnung: Rauchfangkehrer/Rauchfangkehrerin-Ausbildungsordnung 

158. Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über 
die Berufsausbildung im Lehrberuf Rauchfangkehrer/Rauchfangkehrerin 
(Rauchfangkehrer/Rauchfangkehrerin-Ausbildungsordnung) 

Auf Grund der §§ 8 und 24 des Berufsausbildungsgesetzes (BAG), BGBl. Nr. 142/1969, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 154/2017, wird verordnet: 

Lehrberuf Rauchfangkehrer/Rauchfangkehrerin 

§ 1. (1) Der Lehrberuf Rauchfangkehrer/Rauchfangkehrerin ist mit einer Lehrzeit von drei Jahren ein-
gerichtet. 

(2) Im Lehrvertrag, Lehrzeugnis, Lehrbrief und im Lehrabschlussprüfungszeugnis ist der Lehrberuf in 
der dem Geschlecht des Lehrlings entsprechenden Form (Rauchfangkehrer oder Rauchfangkehrerin) zu 
bezeichnen. 

Berufsprofil 

§ 2. Durch die Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule soll der im Lehrberuf Rauch-
fangkehrer/Rauchfangkehrerin ausgebildete Lehrling befähigt werden, die nachfolgenden Tätigkeiten fach-
gerecht, selbständig und eigenverantwortlich ausführen zu können: 

 1. Vorbereiten von Feuerstätten für Kehr-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder Überprüfungstä-
tigkeiten; Wiederherstellen der Betriebsbereitschaft sowie Schlusskontrolle von Feuerstätten, 

 2. Kehren und Reinigen von Feuerstätten sowie Warten von Verbrennungseinrichtungen von Feuer-
stätten unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte sowie Erkennen von Mängeln an die-
sen, 

 3. Kehren, Reinigen und Warten von Abgasanlagen und Verbindungsstücken unter Berücksichtigung 
sicherheitsrelevanter Aspekte sowie Erkennen von Mängeln an diesen, 

 4. Überprüfen und Reinigen von Luft- und Dunstleitungen sowie von Luft- und Dunstschächten, 

 5. Ausführen der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungstätigkeiten und Messungen, wie Rohbau- 
und Gebrauchsabnahmen, an Feuerstätten, Abgasanlagen und Verbindungsstücken, wie bei Neu-
anschluss oder Änderung einer Feuerstätte, Luftverbundüberprüfungen, Abgasmessungen, Be-
triebsdichtheit, freier Querschnitt bei Abgasanlagen usw., 

 6. Führen der Kehraufzeichnungen, Mitwirken beim Erstellen von Prüfbefunden und Messprotokol-
len basierend auf den Ergebnissen der Überprüfungstätigkeiten sowie beim Informieren des Kun-
den/der Kundin und beim Ergreifen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Anlassfall,  

 7. Beraten von Kunden/Kundinnen über die Möglichkeiten zur Energieeinsparung, zum umwelt-
freundlichen Heizen, zur Steigerung der Energieeffizienz sowie über den Brandschutz und über 
die notwendigen wiederkehrenden Kehrungen und Überprüfungen auch hinsichtlich der Sicherheit 
der Feuerstätten, Verbindungsstücke und Abgasanlagen, 

 8. Mitwirken beim Überprüfen von Feuerlöschern und Rauchwarnmeldern, 

 9. Ausführen der Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen, Qualitäts-, Sicherheits- 
und Umweltstandards sowie der landesgesetzlichen Bestimmungen. 

Berufsbild 

§ 3. (1) Für die Ausbildung im Lehrberuf Rauchfangkehrer/Rauchfangkehrerin wird folgendes Berufs-
bild festgelegt. Die angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sind spätestens in dem jeweils angeführten 
Lehrjahr beginnend derart zu vermitteln, dass der Lehrling zur Ausübung qualifizierter Tätigkeiten im 
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Sinne des Berufsprofils befähigt wird, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen, Kontrollieren 
und Optimieren einschließt. 

(2) Bei der Vermittlung sämtlicher Berufsbildpositionen ist den Bestimmungen des Kinder- und Ju-
gendlichen-Beschäftigungsgesetzes 1987 (KJBG), BGBl. Nr. 599/1987, und der KJBG-VO, BGBl. II 
Nr. 436/1998, zu entsprechen. 
 

Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 

1. Kenntnis der Betriebs- und 
Rechtsform des Lehrbetriebes 

– – 

2. Kenntnis des organisatorischen Aufbaus und der Aufgaben und 
Zuständigkeiten der einzelnen Betriebsbereiche 

– 

3. Einführung in die Aufgaben, die 
Branchenstellung und das An-

gebot des Lehrbetriebs 

Kenntnis der Marktposition und des Kundenkreises des Lehr-
betriebes 

4. Fachübergreifende Ausbildung (Schlüsselqualifikationen) 
In der Art der Vermittlung der fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten ist auf die Förderung fol-

gender fachübergreifender Kompetenzen des Lehrlings Bedacht zu nehmen: 

4.1 Methodenkompetenz, zB Lösungsstrategien entwickeln, Informationen selbstständig beschaf-
fen, auswählen und strukturieren, Entscheidungen treffen etc. 

4.2 Soziale Kompetenz, zB in Teams arbeiten, Mitarbeiter/innen führen etc. 

4.3 Personale Kompetenz, zB Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Bereitschaft zur Weiterbil-
dung, Bedürfnisse und Interessen artikulieren etc. 

4.4 Kommunikative Kompetenz, zB mit Kunden/innen, Vorgesetzten, Kollegen/innen und ande-
ren Personengruppen zielgruppengerecht kommunizieren; Englisch auf branchen- und betriebs- 

üblichem Niveau zum Bestreiten von Alltags- und Fachgesprächen beherrschen 

4.5 Arbeitsgrundsätze, zB Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Pünktlichkeit 
etc. 

4.6 Kundenorientierung: Im Zentrum aller Tätigkeiten im Betrieb hat die Orientierung an den Be-
dürfnissen der Kunden/innen unter Berücksichtigung der Sicherheit zu stehen 

5. Führen von Gesprächen mit Vorgesetzten, Kollegen/innen, Kunden/innen und Lieferanten/innen 
unter Beachtung der fachgerechten Ausdrucksweise 

6. Ergonomisches Gestalten des Arbeitsplatzes 

7. Kenntnis der Arbeitsplanung 
und Arbeitsvorbereitung 

Durchführen der Arbeitsplanung; Festlegen von Arbeitsschrit-
ten, Arbeitsmitteln und Arbeitsmethoden 

8. Anwenden der persönlichen Schutzausrüstungen PSA (zB Schutzbrillen, Staubmasken, Sicher-
heitsschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeitskleidung, Helm usw.) 

9. Kenntnis der Dachkonstruktionen sowie Dachsicherungssysteme 
wie Einzelanschlagpunkte, Seilsicherungssysteme, 

Aufstiegs- und Ausstiegsleitern, Durchsturzsicherungen, Gelän-
der, Laufstege, Ausstiegfenster, Fluchtwege 

Anwenden der persönlichen 
Schutzausrüstungen PSA (zB 
Sicherheitsgeschirr) sowie al-
ler anderen erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen (Dachsi-
cherungssysteme) beim Arbei-

ten am Dach 

10. Lesen und Anwenden von technischen Unterlagen wie zB von Skizzen, Ausführungs- und De-
tailplänen, Arbeitsanweisungen, Bedienungsanleitungen, Schaltplänen, Brandschutzplänen und 

Bauplänen 

11. Anfertigen von technischen Unterlagen wie Skizzen und einfachen Werkzeichnungen 

12. Kenntnis der Handhabung, Funktion und Anwendungsbereiche der berufsspezifischen Werk- 
zeuge sowie Geräte und Hilfsmittel 

13. Kenntnis der Handhabung, Funktion und Anwendungsbereiche der betriebsspezifischen Mess- 
und Prüfgeräte wie zB Abgasmessgeräte, Abgasanalysegerät, Rauchgasanalysegerät, Staub-
messgerät, Druck- und Strömungsmessgeräte, Inspektionskameras, Endoskope, Glasspiegel, 

Dichtheitsprüfgerät usw. 

14. Handhaben, Reinigen und Instandhalten der zu verwendenden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, 
Vorrichtungen, Einrichtungen sowie Mess- und Prüfgeräte 

15. Kenntnis der berufsspezifischen Normen, Gesetze sowie der brandschutzrechtlichen- und feuer-
polizeilichen Vorschriften 
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 Eignungstest

 Werkstättenbuch

 Ausbildungsleitfaden
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LANDESGESETZBLATT 
FÜR OBERÖSTERREI CH 

Jahrgang 2019 Ausgegeben am 29. Mai 2019 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 43  Landesgesetz: Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz-Novelle 2019 - 
Oö. LuftREnTG-Novelle 2019 (XXVI I I . Gesetzgebungsperiode: 

Ausschussbericht Beilage Nr. 1060/2019, 36. Landtagssitzung) 

 
 

Landesgesetz, 

mit dem das Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002 geändert wird 
(Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz-Novelle 2019 -  

Oö. LuftREnTG-Novelle 2019) 

Der Oö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I  

Das Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002 (Oö. LuftREnTG), LGBl. Nr. 114/2002, in der 
Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 65/2018, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 18 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) Die Errichtung von Feuerstätten für flüssige fossile und/oder für feste fossile Brennstoffe ist in 
Neubauten verboten, für die der Antrag auf Bewilligung des Bauvorhabens bzw. die Anzeige des 
Bauvorhabens nach dem 31. August 2019 bei der Behörde eingebracht wird. Dieses Verbot gilt nicht für 
Raumheizgeräte.“ 

2. Im § 47 Abs. 2 wird nach Z 4 folgende Z 4a eingefügt: 

 „4a. Feuerstätten entgegen § 18 Abs. 2a in Neubauten errichtet,“ 

Artikel I I  

Dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung im Landesgesetzblatt für 
Oberösterreich in Kraft. 
 

Der Erste Präsident 
des Oö. Landtags: 

Der Landeshauptmann: 

Viktor Sigl Mag. Stelzer 
 
 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des 

Ausdrucks finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
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Bei Baubewilligung nach 
31.08.2019 keine fossilen 

Brennstoffe mehr  
zulässig (Öl, Koks, Kohle) 

ausgenommen 
Raumheizgeräte
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Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2018, Fassung vom 10.06.2019 

Langtitel 

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz über 
Grenzwerte für Arbeitsstoffe sowie über krebserzeugende und fortpflanzungsgefährdende 
(reproduktionstoxische) Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018) 
StF: BGBl. II Nr. 253/2001 [CELEX-Nr.: 383L0477, 390L0394, 391L0322, 391L0382, 396L0094, 
397L0042, 398L0024, 300L0039] 

Änderung 

BGBl. II Nr. 184/2003 [CELEX-Nr.: 32000L0039] 
BGBl. II Nr. 119/2004 [CELEX-Nr.: 31997L0042, 31999L0038] 
BGBl. II Nr. 242/2006 [CELEX-Nr.: 31983L0477, 31998L0024, 32003L0018] 
BGBl. II Nr. 243/2007 
BGBl. II Nr. 429/2011 [CELEX-Nr.: 32009L0161] 
BGBl. II Nr. 186/2015 [CELEX-Nr.: 32014L0027] 
BGBl. II Nr. 288/2017 
BGBl. II Nr. 238/2018 [CELEX-Nr.: 32017L0164] 
BGBl. II Nr. 246/2018 
BGBl. II Nr. 254/2018 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund des § 48 Abs. 1 Z 3 sowie auf Grund der §§ 12, 40 Abs. 3, 42 Abs. 1 und 2, 43 Abs. 2, 
45, 72 Abs. 1 Z 6 und 95 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 70/1999, wird verordnet: 

Inhaltsverzeichnis 

 § 1. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Abschnitt: Grenzwerte 

 § 2. Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte) 
 § 3. Technische Richtkonzentration (TRK-Werte) 
 § 4. Beurteilungszeitraum für MAK-Werte und TRK-Werte 
 § 5. MAK-Werte für biologisch inerte Schwebstoffe 
 § 6. MAK-Werte für Kohlenwasserstoffdämpfe 
 § 7. Bewertung von Stoffgemischen 
 § 8. Information der ArbeitnehmerInnen 
 § 9. Handhabung des Anhangs I 

2. Abschnitt: Krebserzeugende und fortpflanzungsgefährdende (reproduktionstoxische) 
Arbeitsstoffe, 

 § 10. Einstufung und Unterteilung von krebserzeugenden Arbeitsstoffen, 
 § 10a. Einstufung und Unterteilung von fortpflanzungsgefährdenden (reproduktionstoxischen) 

Arbeitsstoffen 
 § 11. Ausnahmen für Arbeitsstoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potenzial 
 § 12. Verbot von eindeutig krebserzeugenden Arbeitsstoffen 
 § 13. Meldung eindeutig krebserzeugender Arbeitsstoffe 
 § 14. Schutz- oder Arbeitskleidung 
 § 15. Luftrückführung 

3. Abschnitt: Sonderbestimmungen für Holzstaub 

 § 16. Holzstaub: Luftrückführung und TRK-Wert, 
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Stoff CAS MAK 
oder 
TRK 

Fortpflan-
zungsge-
fährdend 

Krebs-
erzeug-

end 

Grenzwert  
 

H, S 

Verweis oder 
Bemerkung 

TMW KZW Dauer 

[min] 

Häufigkeit 
pro 

Schicht [ppm] [mg/m³] [ppm] [mg/m³] 

Kieselgur 

b) Kieselglas,  
Kieselgut 
Kieselrauch,  
gebrannter Kieselgur 

 

[60676-86-0] 
[7699-41-4] 

[69012-64-2] 
[68855-54-9] 

 

0,3 A 

Kobalt            siehe Cobalt 

Kohlenoxid            siehe  
Kohlenstoffmonoxid 

Kohlenstoffdioxid  [124-38-9] MAK   5000 9000 10000 18000 60(Mow) 3x   

Kohlenstoffdisulfid  [75-15-0] MAK f, d  5 15 20 60 15(Miw) 4x H  

Kohlenstoffmonoxid  [630-08-0] MAK D  20 

30*) 

23 

33*)  

60 

60*) 

66 

66*) 

15(Miw) 

15 (Miw)*) 

4x 

4x*) 

 * gilt für Arbeiten im 
Tunnel- und 
Untertagebau bis 
21.8.2023, § 33 Abs. 5 

Kohlenstofftetrabromid [558-13-4] MAK   0,1 1,4 0,2 2,8 15(Miw) 4x   

Kohlenstofftetrachlorid            siehe 
Tetrachlormethan 

Kohlenwasserstoffdämpfe            siehe § 6 GKV, MAK-
Wert für Kohlen-
wasserstoffdämpfe 

Kokereirohgase            siehe Pyrolyse-
produkte aus orga-
nischem Material 

p-Kresidin (2-Methoxy-5-
methylanilin) 

[120-71-8] TRK  III A2  0,5  2 15(Miw) 4x H  

Kresol (alle Isomeren): 
o-Kresol 
m-Kresol 
p-Kresol  

[1319-77-3] 
[95-48-7] 

[108-39-4] 
[106-44-5] 

MAK   5 22 10 44 5(Mow) 8x H  

Kresoxim-methyl (ISO) [143390-89-0]   III B         

BGBl. II - Ausgegeben am 24. September 2018 - Nr. 254 59 von 101
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Neuer MAK-
Wert 20 ppm
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oder unter office@ofen.co.at



 
 

Ihr Rauchfangkehrer 
informiert: 
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WICHTIGE Informationen für BETREIBER von FEUERUNGSANLAGEN 
 

 
 

Mit Beginn der Heizperiode (1. Oktober) sind Abgasanlagen (Rauchfänge, Abgasgänge und 
Abgasleitungen) sowie Verbindungsstücke wieder zu überprüfen. Diese Überprüfungen sind 
sicherheitsrelevante Tätigkeiten und gesetzlich verpflichtend vom Rauchfangkehrer 

durchzuführen. 

 
 

Die Anzahl sowie der Zeitraum zwischen den einzelnen Überprüfungen sind im oö. Luftreinhalte- 
u. Energietechnikgesetz 2002 – Oö. LuftREnTG festgelegt. Diese sind abhängig vom Brennstoff, 

der Heizleistung sowie von der Nutzungsintensität. Gerne informiert Sie Ihr Rauchfangkehrer 
genauer über die Fristen sowie die durchzuführenden Überprüfungen. 
 
Die Überprüfung der Dichtheit von Fängen hat vor der erstmaligen Inbetriebnahme einer 
Heizungs- bzw. Feuerungsanlage, nach einer Änderung (z.B. Austausch, Erneuerung) sowie 
intervallmäßig wiederkehrend durch den Rauchfangkehrer zu erfolgen. Durch diese regelmäßigen 
Überprüfungen wird gewährleistet, dass keine schädlichen Abgase in den Wohnbereich Ihres 
Hauses gelangen können.  
Fänge, die im Überdruckbereich betrieben werden, sind alle 5 Jahre, Fänge im 
Unterdruckbereich (natürlicher Abzug der Verbrennungsgase) alle 10 Jahre auf Dichtheit 
ausschließlich vom Rauchfangkehrer zu überprüfen.  

 
 

Außerdem sind Feuerungsanlagen gemäß § 25 Oö. LuftREnTG wiederkehrend auf die Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen. Bei Anlagen mit einer Leistung über 15 kW 
Nennwärmeleistung ist zusätzlich die Einhaltung der Umweltvorschriften zu überprüfen 
(Abgasmessung).  
 
Übersicht der Fristen:  
 

Leistung Frist Umfang 

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit 

15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit + Umwelt 

über 50 kW Jährlich Sicherheit + Umwelt 
 

 

Vom Prüfberechtigten (Gewerbetreibende mit entsprechender Prüfnummer des Landes OÖ) ist 
über das Ergebnis ein Prüfbericht zu erstellen und dieser ist bei der Anlage vor Ort zu verwahren. 

 
WICHTIG: Eine „Wartung oder ein Servicevertrag“ umfasst nicht automatisch auch diese 
gesetzliche Überprüfung oder ersetzt diese. Der Rauchfangkehrer hat die ordnungsgemäße 
Durchführung zu überwachen und führt natürlich die Überprüfung auch gerne selbst durch. 

 
Der Tipp 
 

Kontaktieren Sie vor jeder Änderung oder Neuerrichtung einer Feuerungsanlage Ihren 

beauftragten Rauchfangkehrer.  
Es gibt viele Punkte die beachtet werden müssen, dass beginnt bei der richtigen Auswahl der 
Feuerstätte und geht bis zur Verbrennungsluftversorgung.  
Gebäude werden immer dichter gebaut, wodurch Probleme beim Betrieb entstehen können. Als 
Fachmann für Umweltschutz und vorbeugenden Brandschutz berät Sie der Rauchfangkehrer 
objektiv & neutral. 
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WICHTIGE Informationen für BETREIBER von FEUERUNGSANLAGEN 
 

 
 

Mit Beginn der Heizperiode (1. Oktober) sind Abgasanlagen (Rauchfänge, Abgasgänge und 
Abgasleitungen) sowie Verbindungsstücke wieder zu überprüfen. Diese Überprüfungen sind 
sicherheitsrelevante Tätigkeiten und gesetzlich verpflichtend vom Rauchfangkehrer 

durchzuführen. 

 
 

Die Anzahl sowie der Zeitraum zwischen den einzelnen Überprüfungen sind im oö. Luftreinhalte- 
u. Energietechnikgesetz 2002 – Oö. LuftREnTG festgelegt. Diese sind abhängig vom Brennstoff, 

der Heizleistung sowie von der Nutzungsintensität. Gerne informiert Sie Ihr Rauchfangkehrer 
genauer über die Fristen sowie die durchzuführenden Überprüfungen. 
 
Die Überprüfung der Dichtheit von Fängen hat vor der erstmaligen Inbetriebnahme einer 
Heizungs- bzw. Feuerungsanlage, nach einer Änderung (z.B. Austausch, Erneuerung) sowie 
intervallmäßig wiederkehrend durch den Rauchfangkehrer zu erfolgen. Durch diese regelmäßigen 
Überprüfungen wird gewährleistet, dass keine schädlichen Abgase in den Wohnbereich Ihres 
Hauses gelangen können.  
Fänge, die im Überdruckbereich betrieben werden, sind alle 5 Jahre, Fänge im 
Unterdruckbereich (natürlicher Abzug der Verbrennungsgase) alle 10 Jahre auf Dichtheit 
ausschließlich vom Rauchfangkehrer zu überprüfen.  

 
 

Außerdem sind Feuerungsanlagen gemäß § 25 Oö. LuftREnTG wiederkehrend auf die Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen. Bei Anlagen mit einer Leistung über 15 kW 
Nennwärmeleistung ist zusätzlich die Einhaltung der Umweltvorschriften zu überprüfen 
(Abgasmessung).  
 
Übersicht der Fristen:  
 

Leistung Frist Umfang 

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit 

15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit + Umwelt 

über 50 kW Jährlich Sicherheit + Umwelt 
 

 

Vom Prüfberechtigten (Gewerbetreibende mit entsprechender Prüfnummer des Landes OÖ) ist 
über das Ergebnis ein Prüfbericht zu erstellen und dieser ist bei der Anlage vor Ort zu verwahren. 

 
WICHTIG: Eine „Wartung oder ein Servicevertrag“ umfasst nicht automatisch auch diese 
gesetzliche Überprüfung oder ersetzt diese. Der Rauchfangkehrer hat die ordnungsgemäße 
Durchführung zu überwachen und führt natürlich die Überprüfung auch gerne selbst durch. 

 
Der Tipp 
 

Kontaktieren Sie vor jeder Änderung oder Neuerrichtung einer Feuerungsanlage Ihren 

beauftragten Rauchfangkehrer.  
Es gibt viele Punkte die beachtet werden müssen, dass beginnt bei der richtigen Auswahl der 
Feuerstätte und geht bis zur Verbrennungsluftversorgung.  
Gebäude werden immer dichter gebaut, wodurch Probleme beim Betrieb entstehen können. Als 
Fachmann für Umweltschutz und vorbeugenden Brandschutz berät Sie der Rauchfangkehrer 
objektiv & neutral. 
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Überprüfung der Abgaswege

Die Überprüfung der Fänge (Rauchfänge, Abgasfänge und Abgasleitungen) sowie der Ver-

bindungsstücke stellen gemäß Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz sicherheitsrelevante  

Tätigkeiten dar und dürfen nur von einem durch die Landesregierung berechtigten Rauchfang-

kehrer durchgeführt werden. Somit wird gewährleistet, dass keine schädlichen Abgase in den 

Wohnbereich Ihres Hauses gelangen. Die Anzahl der Überprüfungen ist gesetzlich festgelegt und 

abhängig vom Brennstoff, der Heizleistung sowie von der Nutzungsintensität.

Dichtheitsprüfung von Fängen

Die Überprüfung von Fängen auf Brandsicherheit, 

Betriebsdichtheit und Betriebssicherheit ist vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme und nach einer wesent-

lichen Änderung durchzuführen. 

Die Überprüfung der Dichtheit hat wiederkehrend in 

Abständen von 5 Jahren bei Überdruckfängen, bzw. 

10 Jahren bei Unterdruckfängen durch den Rauch-

fangkehrer zu erfolgen.

Wiederkehrende Überprüfungen von Feuerungsanlagen

Diese sind gemäß § 25 Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz wiederkehrend auf Ein-

haltung der Sicherheitsvorschriften und Anlagen ab 15 kW zusätzlich auf Einhaltung 

der Umweltvorschriften zu überprüfen (Abgasmessung). Die Fristen betragen:

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit

15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit +  Umwelt*

über 50 kW jährlich Sicherheit +  Umwelt*

Die Brennstofflagerung ist Teil der Feuerungsanlage und ebenfalls in die Überprüfung 

miteinzubeziehen. z. B. sind Erdgasleitungen in Abständen von 12 Jahren (Flüssiggas- 

leitungen 6 Jahre) wiederkehrend auf Dichtheit zu überprüfen. 

Überprüfungsberechtigt sind alle Gewerbetreibenden, die eine Prüfnummer des  

Landes OÖ für den jeweiligen Brennstoff besitzen. Die verordneten Prüfberichte sind 

bei der Anlage vor Ort zu verwahren und vom Rauchfangkehrer zu kontrollieren. Bei 

Fehlen der Berichte, führt Ihr Rauchfangkehrer die Überprüfung gerne für Sie durch.

©
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Der Tipp

Kontaktieren Sie vor jeder Änderung oder Neuerrichtung einer Feuerungsanlage Ihren beauftragten Rauchfangkehrer. 

Dieser berät Sie objektiv & neutral über notwendige Überprüfungen und informiert Sie gerne über Details.
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ihr rauchfangkehrer informiertihr öffentlich zugelassener rauchfangkehrer

*  ausgenommen sind: Nutzung unter 

250 h/a und Einzelöfen bis Nennwär-
mebelastung 50 kW.
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Überprüfung der Abgaswege

Die Überprüfung der Fänge (Rauchfänge, Abgasfänge und Abgasleitungen) sowie der Ver-

bindungsstücke stellen gemäß Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz sicherheitsrelevante  

Tätigkeiten dar und dürfen nur von einem durch die Landesregierung berechtigten Rauchfang-

kehrer durchgeführt werden. Somit wird gewährleistet, dass keine schädlichen Abgase in den 

Wohnbereich Ihres Hauses gelangen. Die Anzahl der Überprüfungen ist gesetzlich festgelegt und 

abhängig vom Brennstoff, der Heizleistung sowie von der Nutzungsintensität.

Dichtheitsprüfung von Fängen

Die Überprüfung von Fängen auf Brandsicherheit, 

Betriebsdichtheit und Betriebssicherheit ist vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme und nach einer wesent-

lichen Änderung durchzuführen. 

Die Überprüfung der Dichtheit hat wiederkehrend in 

Abständen von 5 Jahren bei Überdruckfängen, bzw. 

10 Jahren bei Unterdruckfängen durch den Rauch-

fangkehrer zu erfolgen.

Wiederkehrende Überprüfungen von Feuerungsanlagen

Diese sind gemäß § 25 Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz wiederkehrend auf Ein-

haltung der Sicherheitsvorschriften und Anlagen ab 15 kW zusätzlich auf Einhaltung 

der Umweltvorschriften zu überprüfen (Abgasmessung). Die Fristen betragen:

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit

15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit +  Umwelt*

über 50 kW jährlich Sicherheit +  Umwelt*

Die Brennstofflagerung ist Teil der Feuerungsanlage und ebenfalls in die Überprüfung 

miteinzubeziehen. z. B. sind Erdgasleitungen in Abständen von 12 Jahren (Flüssiggas- 

leitungen 6 Jahre) wiederkehrend auf Dichtheit zu überprüfen. 

Überprüfungsberechtigt sind alle Gewerbetreibenden, die eine Prüfnummer des  

Landes OÖ für den jeweiligen Brennstoff besitzen. Die verordneten Prüfberichte sind 

bei der Anlage vor Ort zu verwahren und vom Rauchfangkehrer zu kontrollieren. Bei 

Fehlen der Berichte, führt Ihr Rauchfangkehrer die Überprüfung gerne für Sie durch.
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Der Tipp

Kontaktieren Sie vor jeder Änderung oder Neuerrichtung einer Feuerungsanlage Ihren beauftragten Rauchfangkehrer. 

Dieser berät Sie objektiv & neutral über notwendige Überprüfungen und informiert Sie gerne über Details.
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ihr rauchfangkehrer informiertihr öffentlich zugelassener rauchfangkehrer

*  ausgenommen sind: Nutzung unter 

250 h/a und Einzelöfen bis Nennwär-
mebelastung 50 kW.
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KFE – Sicht-Überprüfung durch ÖZR
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© KFE 2017 Seite  von 2 6

 Durchführung einer Sichtkontrolle 
elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen 

durch den Rauchfangkehrer  

KFE EMPFEHLUNG

ET 200-052017

Kuratorium für Elektrotechnik, A-1030 Wien, Rudolf Sallingerplatz 1, Tel: +43 1 7135468  mail: technik@kfe.at

Hier finden Sie relevante Beispiele für ihre Checkliste: 

Auszug aus der aktuellen 

Fassung des 

bundeseinheitlichen 

Prüfprotokolls 

Beispiel für einen Aufkleber 

für das regelmäßige 

Betätigen der Prüftaste

Beispiel für berührbare 

blanke Teile der elektrischen 

Anlage und blanke Leitungen 

 

© KFE 2017 Seite  von 1 6

 Durchführung einer Sichtkontrolle 
elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen 

durch den Rauchfangkehrer  

KFE EMPFEHLUNG

ET 200-052017

Kuratorium für Elektrotechnik, A-1030 Wien, Rudolf Sallingerplatz 1, Tel: +43 1 7135468  mail: technik@kfe.at

Das Ziel dieser KFE-Empfehlung ist es, eine Checkliste zur Durchführung einer Sichtkontrolle elektrotechnischer 

Sicherheitseinrichtungen durch elektrotechnisch unterwiesene Personen (Rauchfangkehrer) für das Erkennen 

offensichtlicher Mängel in elektrischen Anlagen zur Verfügung zu stellen. Diese Checkliste kann für 

Wohngebäude oder für gewerblich genutzte Anlagen verwendet werden um die Sicherheit der elektrischen 

Anlage im Sinne des Elektrotechnikgesetzes zu gewährleisten.  

Wenn der Prüfbefund fehlt oder einer der unten angeführten Punkte (Checkliste) mit JA beantwortet wurde, so ist 

der Anlagenbetreiber darüber umgehend in Kenntnis zu setzen bzw. ein befugter Elektrotechniker zu 

kontaktieren.

Prüfbefunde Ja Nein

Liegt ein gültiger Prüfbefund der elektrischen Anlage vor?

Prüfbefunde für Wohngebäude nicht älter als 10 Jahre

Prüfbefunde für Gewerbebetriebe entsprechend den Prüffristen aus der Elektroschutzverordnung: 

• längstens 5 Jahre, ausgenommen davon abweichende Zeitabstände:

• längstens 10 Jahre in Büro-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen

• längstens 3 Jahre im Falle von aussergewöhnlichen Beanspruchungen:

- Feuchtigkeit, Nässe oder Kondens- bzw. Spritzwasser

- Umgebungstemperaturen von weniger als 20°C oder mehr als 40°C

- Einwirkungen von Säuren, Laugen oder Lösungsmittel

- direkte Einwirkungen von Witterungseinflüssen

- Einwirkungen durch Staub 

• längstens 3 Jahre in explosionsgefährdeten Bereichen 

• längstens 1 Jahr in explosionsgefährdeten Bereichen mit einer aussergewöhnlichen Beanspruchung

• längstens 1 Jahr auf Baustellen 

• längstens 1 Jahr im Falle mehrerer aussergewöhnlichen Beanspruchungen 

Liegt ein gültiger Prüfbefund der Blitzschutzanlage (wenn vorhanden) vor?

Prüfbefunde für Blitzschutzanlagen nicht älter als 5 Jahre

 

 

 

 

Checkliste Ja Nein

- Beschriftung der Sicherungen fehlt oder ist nicht erkennbar

- Stromkreise ohne Fehlerstromschutzschalter (30mA) 

- Hinweis für das regelmäßige Betätigen der Prüftaste am FI-Schutzschalter fehlt

- Berührbare, blanke Teile der elektrische Anlage 

- Blanke Leitungen 

- Offensichtliche Brandspuren oder thermische Belastungen an elektrischen Betriebsmittel 

erkennbar

- Unbefestigte (lose) Kabel und Leitungen 

- Brüchige oder poröse Kabel und Leitungen 

- Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen, Verbindungsdosen oder Verteiler fehlen oder sind 

beschädigt

- Steckdosen ohne Schutzkontakt

- Mangelhafte Befestigung von elektrischen Betriebsmittel (zB.: Leuchten, Schalter, 

Steckdosen,..)

- Defekte Leuchten (zB. gebrochene Abdeckungen) oder defekte/fehlende Leuchtmittel

- Unzulässige Verbindung von Mehrfachsteckdosen 

- Unzulässige Montage von Antennenanlagen (zB. SAT-Anlagen auf Rauchfang)
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Ihr Rauchfangkehrer >>>  der objektive Brandschutzexperte vor Ort

Um den Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes auch in der heutigen Zeit gerecht zu wer-

den, gibt es den „Elektrotechnisch unterwiesenen Rauchfangkehrer“. Speziell von der Brand-

verhütungsstelle zertifizierte Mitarbeiter führen auf Wunsch eine Sichtkontrolle ihrer elektro-

technischen Sicherheitseinrichtungen für sie durch. 

Diese Überprüfung kann im Zuge der Überprüfung ihrer Feuerungsanlage einfach und kosten-

günstig durchgeführt werden >>  so einfach kann Sicherheit sein.

der rauchfangkehrer > > >  fachmann für brandschutz

Brandschadenstatistik 2017 > > >    

43% der Schadensumme durch Elektrizität

Jeder dritte Brand entsteht direkt oder indirekt durch Elektri-

zität und ist somit die häufigste Brandursache in Österreich. 

Fehlerhafte Elektrogeräte verursachen mehr als die Hälfte der 

durch Strom verursachten Brandfälle gefolgt von defekten 

Elektroinstallationen. Bei diesen besteht neben der Brand-

gefahr auch die Gefahr von Stromschlägen, welche tödlich 

enden können.

Das Kuratorium für Elektrotechnik (KFE) empfiehlt die Durch-

führung einer Sichtkontrolle der elektrotechnischen Sicher-

heitseinrichtungen durch speziell unterwiesene Personen.

Diese Überprüfung kann Schäden frühzeitig erkennen be-

vor ein Brandschaden entsteht > > >  das ist vorbeugen-

der Brandschutz.

der rauchfangkehrer > > >  fachmann für brandschutz

Gesamtbrandschadenshöhe: 55.193.000 €

Quelle: BVS, Brandschadenstatistik 2017

BRANDSCHADENSTATISTIK 2017
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Ihr Rauchfangkehrer >>>  der objektive Brandschutzexperte vor Ort

Um den Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes auch in der heutigen Zeit gerecht zu wer-

den, gibt es den „Elektrotechnisch unterwiesenen Rauchfangkehrer“. Speziell von der Brand-

verhütungsstelle zertifizierte Mitarbeiter führen auf Wunsch eine Sichtkontrolle ihrer elektro-

technischen Sicherheitseinrichtungen für sie durch. 

Diese Überprüfung kann im Zuge der Überprüfung ihrer Feuerungsanlage einfach und kosten-

günstig durchgeführt werden >>  so einfach kann Sicherheit sein.

der rauchfangkehrer > > >  fachmann für brandschutz

Brandschadenstatistik 2017 > > >    

43% der Schadensumme durch Elektrizität

Jeder dritte Brand entsteht direkt oder indirekt durch Elektri-

zität und ist somit die häufigste Brandursache in Österreich. 

Fehlerhafte Elektrogeräte verursachen mehr als die Hälfte der 

durch Strom verursachten Brandfälle gefolgt von defekten 

Elektroinstallationen. Bei diesen besteht neben der Brand-

gefahr auch die Gefahr von Stromschlägen, welche tödlich 

enden können.

Das Kuratorium für Elektrotechnik (KFE) empfiehlt die Durch-

führung einer Sichtkontrolle der elektrotechnischen Sicher-

heitseinrichtungen durch speziell unterwiesene Personen.

Diese Überprüfung kann Schäden frühzeitig erkennen be-

vor ein Brandschaden entsteht > > >  das ist vorbeugen-

der Brandschutz.

der rauchfangkehrer > > >  fachmann für brandschutz

Gesamtbrandschadenshöhe: 55.193.000 €

Quelle: BVS, Brandschadenstatistik 2017

BRANDSCHADENSTATISTIK 2017



Kooperation
„E-Check“

Ausbildung durch

 2-tägige Ausbildung und Praxistag und Prüfung
 Personenbezogene Prüfnummer
 Wiederkehrende Weiterbildung
 Checkliste als Prüfbericht 
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TRVB F 124
Erste und erweiterte 
Löschhilfe /  2017
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TRVB 124 F
Erste und erweiterte 
Löschhilfe /  2017

 Die neue TRVB gilt für alle Objekte, die nach dem 
01.03.2017 errichtet werden oder bewilligungspflichtige 
Um- und Zubauten. 

 Für Bestandsbauten, die im ursprünglichen Konsens 
betrieben werden, gelten die bisherigen 
Bestimmungen der TRVB F 124 / 1997.
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TRVB 124 F
Erste und erweiterte 
Löschhilfe /  2017

Allgemeine Bestimmungen für Feuerlöscher

 Müssen der ÖNORM EN 3 entsprechen 

 Müssen an Wand montiert sein (Ausnahme: Nischen 
oder Löschmittelschrank) und dürfen nicht frei am 
Boden stehen

 Ein Löscher / Geschoß (ausgenommen: GK1 + 
Reihenhäuser GK2) 

 Sind zu kennzeichnen 

In
g

. G
er

h
ar

d
 H

o
fe

r,
 2

0
19



TRVB 124 F
Erste und erweiterte 
Löschhilfe /  2017

Brandgefährdung

 Gering: Wohn- oder Bürogebäude, 
Beherbergungsbetriebe, Schulen, Kindergärten

 Mittel: holzverarbeitende Betriebe, Garagen, 
Verkaufsstätten, KFZ-Werkstätten, Großküchen

 Hohe: Tankstelle, Lagerung brennbarer Gase, 
Lackierereien. In
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TRVB 124 F
Erste und erweiterte 
Löschhilfe /  2017

Bemessung
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Bisherige Bemessung mit 
Löschmitteleinheiten LE



TRVB 124 F
Erste und erweiterte 
Löschhilfe /  2017

Bemessung

Beispiel: Wohnanlage

 4 oberirdische Geschoße mit je 2 Wohnungen (je 80m2)

 Kellerabteile und Technikraum  im UG

 Hauptsächlich Brandklassen A und B. 

Geringe Brandgefährdung, reines Wohnobjekt:  1 Stück TFL 
13A / 55B in jedem Wohngeschoß bei Gehweglänge max. 40 m.

Mittlere Brandgefährdung im Keller: 1 Stück TFL 21A / 144B in 
jedem Wohngeschoß bei Gehweglänge max. 20 m.
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Wichtige Punkte zu beachten:

 Gilt nicht für elektrisch oder mit Gas betriebene Herde 
und Kochstellen und Ethanolöfen

Definition Feuerungsanlage weicht vom LuftREnTG ab

Vorlageblech 40 cm lt. HaBV (nicht 30 cm)

Bei “ursprünfgicher“ TRVB war Herd mit geschlossener 
Herdplatte ohne Überbau und mit öffenbarer erlaubt  
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Wichtige Punkte zu beachten:

 Gilt nicht für elektrisch oder mit Gas betriebene Herde 
und Kochstellen und Ethanolöfen

 Definition Feuerungsanlage weicht vom LuftREnTG ab

Vorlageblech 40 cm lt. HaBV (nicht 30 cm)

Bei “ursprünfgicher“ TRVB war Herd mit geschlossener 
Herdplatte ohne Überbau und mit öffenbarer erlaubt  
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Wichtige Punkte zu beachten:

 Gilt nicht für elektrisch oder mit Gas betriebene Herde 
und Kochstellen

 Definition Feuerungsanlage weicht vom LuftREnTG ab

 Vorlageblech 40 cm lt. HaBV (nicht 30 cm)

Bei “ursprünfgicher“ TRVB war Herd mit geschlossener 
Herdplatte ohne Überbau und mit öffenbarer erlaubt  
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Wichtige Punkte zu beachten:

 Gilt nicht für elektrisch oder mit Gas betriebene Herde 
und Kochstellen

 Definition Feuerungsanlage weicht vom LuftREnTG ab

 Vorlageblech 40 cm lt. HaBV (nicht 30 cm)

 Bei “ursprünglicher“ TRVB war Herd mit geschlossener 
Herdplatte ohne Überbau und mit öffenbarer erlaubt  



TRVB 105 H
Feuerstätten für 
feste Brennstoffe 
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Wichtige Punkte zu beachten:

 Gilt nicht für elektrisch oder mit Gas betriebene Herde 
und Kochstellen

 Definition Feuerungsanlage weicht vom LuftREnTG ab

 Vorlageblech 40 cm lt. HaBV (nicht 30 cm)

 Bei “ursprünfgicher“ TRVB war Herd mit geschlossener 
Herdplatte ohne Überbau und mit öffenbarer erlaubt  

Ursprünglich vertauscht 



Kachelofen-
verband

In
g

. G
er

h
ar

d
 H

o
fe

r,
 2

0
19

 

I nform at ionsblat t  

Um gang m it  bestehenden 

Anlagen 
( Sanierung, Reparatur  und 

W iederaufbau)  

Seite  1  /  3  

Ausgabe 

April 2 01 9  

 

 

Einleitung 

Ziel eines jeden Hafnerbetriebs ist es naturgemäß, dass dessen Feuerstätten optimal funktionieren. 

Bei Neuanlagen wird die Funktion vorab im Zuge der Berechnung des Ofens überprüft. Bei 

durchzuführenden Sanierungen, Umbauten oder Reparaturen von Öfen oder Herden gestaltet sich 

die Vorgehensweise aufgrund der gesetzlichen Vorschriften oft deutlich schwieriger. Dieses 

Informationsblatt erläutert die möglichen Szenarien bei Kachelöfen und gibt dem Hafner 

Hilfestellungen und Sicherheit im Umgang mit sanierten Anlagen. Die angeführten Varianten können 

sinngemäß auch auf andere entsprechende Anlagentypen angewendet werden (z.B. Koch-, 

Durchheizherd). 

Variante 1: Sanierung oder Reparatur mit nachweislicher 

Verbesserung eines bereits versetzten Kachelofens am gleichen 

Standort 

Bei Reparaturen im Zuge einer Sanierung eines Kachelofens sind Verbesserungen grundsätzlich 

zulässig. Die durchgeführte Verbesserung muss nachweislich dokumentiert sein. Idealerweise über 

Kachelofenberechnungen des Originalzustandes, sowie des verbesserten Zustands. Eine 

Kachelofenberechnung mit positiven Ergebnissen ist dabei nicht zwingend erforderlich. 

Im Falle einer Kachelofenberechnung mit negativen Ergebnissen, können die relevanten Daten des 

Ofens von Hand in die hierfür vorgesehene Bedienungsanleitung, welche als Download unter 

https://www.kachelofenverband.at/hafnerservice-das-serviceportal-fuer-den-hafner/ im 

Downloadbereich - Konsumenten-Info verfügbar ist, eingetragen werden. Somit erhält der Kunde 

eine aktuelle Bedienungsanleitung für seinen Ofen. 

Anmerkung: 

Wird eine Berechnung durchgeführt, so ist bei der KOB 2plus unter der Länderauswahl „AT – 

Österreich – Sanierung oder Reparatur“ zu wählen, wodurch die Berechnung aller Brennräume 

möglich ist. Im Ausdruck der Berechnung wird die Sanierung oder Umbau einer bestehenden Anlage 

vermerkt werden, aus der eindeutig zu erkennen ist, dass die Berechnung nicht den aktuellen 

gesetzlichen  Vorgaben entspricht. 

Folgende Beispiele veranschaulichen nachweisliche Verbesserungen bei Kachelöfen: 

Ein bestehender Kachelofen mit Normalbrennraum soll neu ausgebaut werden. Im Zuge der 

Nachberechnung des Ofens zeigt sich, dass der Ofen lediglich einen Wirkungsgrad von 70% erreicht 

und nicht den gesetzlichen Mindestwirkungsgrad von 80%. Es soll allerdings nicht der Originalzustand 

des Ofens wieder aufgebaut werden (siehe Variante 2), sondern der Normalbrennraum soll durch 

einen UmweltPlus-Brennraum ersetzt werden. Bei Berechnung des Ofens mit UmweltPlus-

Brennraum bleibt der Wirkungsgrad aufgrund der vorgegebenen Kachelhülle unverändert bei 70%. 

Die Emissionen des Kachelofens sind durch Verwendung des UmweltPlus-Brennraums in Folge 

geringer. Somit wurde der Kachelofen nachweislich verbessert. 

Sanierung oder Reparatur mit nachweislicher 
Verbesserung eines bereits versetzten Kachelofens 
am gleichen Standort 
Die Verbesserung sollte dokumentiert werden, der 
verbesserte Ofen unterliegt nicht den Bestimmungen 
des LuftREnTG über das Inverkehrbringen (15A BVG).
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Einleitung 

Ziel eines jeden Hafnerbetriebs ist es naturgemäß, dass dessen Feuerstätten optimal funktionieren. 

Bei Neuanlagen wird die Funktion vorab im Zuge der Berechnung des Ofens überprüft. Bei 

durchzuführenden Sanierungen, Umbauten oder Reparaturen von Öfen oder Herden gestaltet sich 

die Vorgehensweise aufgrund der gesetzlichen Vorschriften oft deutlich schwieriger. Dieses 

Informationsblatt erläutert die möglichen Szenarien bei Kachelöfen und gibt dem Hafner 

Hilfestellungen und Sicherheit im Umgang mit sanierten Anlagen. Die angeführten Varianten können 

sinngemäß auch auf andere entsprechende Anlagentypen angewendet werden (z.B. Koch-, 

Durchheizherd). 

Variante 1: Sanierung oder Reparatur mit nachweislicher 

Verbesserung eines bereits versetzten Kachelofens am gleichen 

Standort 

Bei Reparaturen im Zuge einer Sanierung eines Kachelofens sind Verbesserungen grundsätzlich 

zulässig. Die durchgeführte Verbesserung muss nachweislich dokumentiert sein. Idealerweise über 

Kachelofenberechnungen des Originalzustandes, sowie des verbesserten Zustands. Eine 

Kachelofenberechnung mit positiven Ergebnissen ist dabei nicht zwingend erforderlich. 

Im Falle einer Kachelofenberechnung mit negativen Ergebnissen, können die relevanten Daten des 

Ofens von Hand in die hierfür vorgesehene Bedienungsanleitung, welche als Download unter 

https://www.kachelofenverband.at/hafnerservice-das-serviceportal-fuer-den-hafner/ im 

Downloadbereich - Konsumenten-Info verfügbar ist, eingetragen werden. Somit erhält der Kunde 

eine aktuelle Bedienungsanleitung für seinen Ofen. 

Anmerkung: 

Wird eine Berechnung durchgeführt, so ist bei der KOB 2plus unter der Länderauswahl „AT – 

Österreich – Sanierung oder Reparatur“ zu wählen, wodurch die Berechnung aller Brennräume 

möglich ist. Im Ausdruck der Berechnung wird die Sanierung oder Umbau einer bestehenden Anlage 

vermerkt werden, aus der eindeutig zu erkennen ist, dass die Berechnung nicht den aktuellen 

gesetzlichen  Vorgaben entspricht. 

Folgende Beispiele veranschaulichen nachweisliche Verbesserungen bei Kachelöfen: 

Ein bestehender Kachelofen mit Normalbrennraum soll neu ausgebaut werden. Im Zuge der 

Nachberechnung des Ofens zeigt sich, dass der Ofen lediglich einen Wirkungsgrad von 70% erreicht 

und nicht den gesetzlichen Mindestwirkungsgrad von 80%. Es soll allerdings nicht der Originalzustand 

des Ofens wieder aufgebaut werden (siehe Variante 2), sondern der Normalbrennraum soll durch 

einen UmweltPlus-Brennraum ersetzt werden. Bei Berechnung des Ofens mit UmweltPlus-

Brennraum bleibt der Wirkungsgrad aufgrund der vorgegebenen Kachelhülle unverändert bei 70%. 

Die Emissionen des Kachelofens sind durch Verwendung des UmweltPlus-Brennraums in Folge 

geringer. Somit wurde der Kachelofen nachweislich verbessert. 

Wiederaufbau im Originalzustand bei zuvor bereits 
versetzten Kachelöfen an einem neuen Standort 
Der Technische Ausschuss des Kachelofenverbandes 
sieht es als erforderlich an, zum Nachweis den 
Kachelofen vor dem Abbau ausreichend bildlich und 
maßstäblich zu dokumentieren, um nachzuweisen, 
dass es sich um denselben Ofen handelt. 
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4 Anforderungen 

4.1 Allgemein 

Sitzbänke aus unbrennbaren Materialien sind Bestandteil des ortsfest gesetzten Ofens 
oder Herdes. 
 
Im Strahlungsbereich der Heiztür ist die Installation einer Sitzbank aus brennbaren 
Materialien ab einem Abstand von 30 cm zum Heiztüraußenmaß zulässig (Abbildung 
1). 
 

 

Abbildung 1: Zulässiger Bereich von Sitzbänken im Strahlungsbereich der Heiztür (Maße in cm) 

Bei Kachelöfen, welche gemäß ÖNORM B 8301 ausgeführt sind, kann dieser Abstand 
unterschritten werden. Die Höhe der Sitzbank darf das untere Drittel der Heiztür nicht 
überschreiten. Seitlich der Heiztür ist ein Abstand von 10 cm zum Heiztür-Außenmaß 
einzuhalten. Von diesem Abstand ist die Installation einer Sitzbank im Bereich, der 
innerhalb eines Winkels von 45 Grad (vom Heiztüraußenmaß gemessen) liegt, zuläs-
sig (Abbildung 2). 
 
Vor, an und auf nicht beheizten Oberflächen von Feuerstätten können Sitzbänke aus 
brennbaren Materialien mit offener Unterkonstruktion und Auflagen aus brennbaren 
Materialien ohne weitere Schutzmaßnahmen angebaut werden. 
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Dieses Merkblatt dient als Hilfestellung beim Bau eines 
UmweltPlus Brennraums. Dieser zeichnet sich durch 
niedrigste Emissionswerte aus. Die Emissionswerte der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a BVG über das 
„Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und die 
Überprüfung von Feuerungsanlagen und 
Blockheizkraftwerken“ werden eingehalten.
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Kennzeichen UmweltPlus-Brennraum

• oberhalb des Brennraums  eine Dämmplatte mit 
Temperaturbeständigkeit > 1100 °C aufweisen (z.B. 
Thermax SF 600, Rath Sys- tem Duo Plus, Silca
Silcawool Board, ...). Die Wärmeleitfähigkeit der 
Platte muss unter 0,35 W/mK bei 600 °C liegen. 

• Luftschlitze im Brennraum an den Seiten gemäß der 
Berechnung.

.



Kachelofen-
verband
Merkblatt 10 / 2018
UmweltPlus
Brennraum

In
g

. G
er

h
ar

d
 H

o
fe

r,
 2

0
19



Kachelofen-
verband
Merkblatt 10 / 2018
UmweltPlus
Brennraum

In
g

. G
er

h
ar

d
 H

o
fe

r,
 2

0
19



Kachelofen-
verband
Bedienungs-
anleitung

In
g

. G
er

h
ar

d
 H

o
fe

r,
 2

0
19



Kachelofen-
verband
Merkblatt 15 / 2018

In
g

. G
er

h
ar

d
 H

o
fe

r,
 2

0
19

 

 
 

Merkblatt 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brotbackofen 
mit UmweltPlus - Verbrennungstechnik 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technischer Ausschuss 
(Österreichischer Kachelofenverband) 

 
 
 
 
 
 

Ausgabe 1: Oktober 2018 
 
 
 

          
 

Anmerkung: Messungen haben gezeigt, 

dass die Emissionsanforderungen der Ver-

einbarung gemäß Art. 15a B-VG über das 

„Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und 

die Überprüfung von Feuerungsanlagen 

und Blockheizkraftwerken“ bei Einhal- tung

der Festlegungen dieses Merkblatts in der 

Regel eingehalten werden. 
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3. Schritt: Zugang 
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 ÖNORM B 2331: Brandschutz in Holzbauten

 ÖNORM B 8201: Überprüfung auf freien Querschnitt und Dichtheit

 ÖNORM B 8206: Sanierung von Abgasanlagen

 ÖNORM B 8207: Leitern und Laufstege 

 ÖNORM B 8208: Bezeichnungen 

 ÖNORM B 8210: Mischen von Fangbaustoffen

 ÖNORM B 8211: Abgasführung von gebläseunterstützen
atmosphärischen Gas-Feuerstätten

 ÖNORM B 8212: Luft-Abgas-Systeme

 ÖNORM B 8311: Installation und Errichtung von Feuerstätten
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 ONR 28205: Systemabgasanlagen

 ÖNORM H 5170: Anforderungen an die Sicherheitstechnik 

 ÖNORM H 5152: Brennwertanlagen - Planungsrichtlinien

 ÖNORM EN 15.287-1: Abgasanlagen – Planung, Montage und 
Abnahme 
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SNAP-LOCK


